
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt 
Wuppertal, die vom 10.09.2005 an im Eingangsbereich des Rathauses 
Barmen (Wegnerstraße 7) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Bauleitplanung/Grundstücksverfügungen: 
• Bebauungsplan 1018 – Steinhauser Bergstraße 
• Bekanntmachung des Eisenbahnbundesamtes Köln vom 30.08.2005 

über die Freistellung von Bahnbetriebszwecken für das Grundstück Ge
markung Schöller, Flur 6, Flurstück 1177 (Dornap/Ladestraße) 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 26.09.2005 bis 27.10.2005 einschließlich 

Der Ausschuss Bauplanung der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 06.09.2005 die erneute 
öffentliche Auslegung des nachstehend genannten Bauleitplanes beschlossen. 

Bebauungsplan 1018 – Steinhauser Bergstraße 

Geltungsbereich: Das Bauleitplanverfahren umfasst den Geltungsbereich der Flurstücke Nr. 87, 
89, 90 oberhalb des Weges Steinhauser Berg und westlich der Steinhauser Bergstraße, gelegen 
entlang der Stadtgrenze von der vorhandenen Bebauung bis zum Weg Steinhauser Berg und in 
einer Tiefe bis zum Hölkesöhder Bach. 
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Der genannte Bauleitplan liegt im Original gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850) [in Verbindung mit § 233 BauGB in der Fassung vom 
24.06.2004 (BGBl. I S. 1359)] in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung im Ressort 
Stadtentwicklung und Stadtplanung, Rathaus Wuppertal-Barmen, Wegnerstraße, 2. Etage 
(Ostflügel), während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr 
und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur Einsichtnahme aus. Außerdem 
können Kopien dieses Planes im Informationszentrum Wuppertal Elberfeld, Döppersberg, montags 
bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr sowie zusätzlich in der 
Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg ( bis 12:00 Uhr ) während der Offenlegungszeit 
eingesehen werden. Stellungnahmen zu dem genannten Bauleitplan können während der Zeit der 
öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Stadtentwicklung und Stadtplanung 
vorgebracht werden. 
Nach § 3(3) BauGB können Stellungnahmen zu dem Bauleitplan nur zu den geänderten oder 
ergänzten Teilen des Bauleitplanes vorgebracht werden. 

Wuppertal, den 07.09.2005 
Der Oberbürgermeister 
i. V. 

gez. 

Uebrick 
Beigeordneter 


















